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ERLÄUTERUNGEN 
zum Kostenüberschlag bzw. Kostenplan

Zu Blatt 1.
Vorbemerkungen
Es sind Angaben zu machen über die
1. zugrunde liegenden Preisbestimmungen, z. B. PAO 561 und Durchführungsbestimmung 

zur PAO 269;
2. Transportentfernungen von der nächstgelegenen Bahnempfangsstation bzw. Kahnentlade

stelle zur Baustelle;
3. eventuell notwendig werdende Einstufung der Fuhrleistungskosten in die Preisgruppen II 

und III nach PA 736.

Zur lfd. Nr. 26
Die für die Grünanlagen notwendigen Bepflanzungsarbeiten werden im Leistungsbereich II 

— Außergewöhnliche Teilleistungen — unter c erfaßt.
Es gehören hierunter:
1. Liefern und Pflanzen von Bäumen, Sträuchern, Blumen und Ansäen von Rasen;
2. Herstellen der Pflanzlöcher, Liefern und Einbauen der notwendigen Düngerarten;
3. besondere Vorbereitung des Bodens zur Aufnahme der Bepflanzung wie Umgraben und 

Verfeinern des Planums;
4. Trockenmauern;

die Kosten für im Zusammenhang mit Grünanlagen stehende Arbeiten wie Erd-, Straßen- 
und Rohrverlegearbeiten sowie Pergolen sind in einzelnen Leistungstiteln zu erfassen und 
als Außenanlagen ebenfalls im Leistungsbereich II auszuweisen.

Zur lfd. Nr. 31 
Rohrverlegearbeiten
Es sind^Eu erfassen Rohrleitungen mit Ausnahme öffentlicher oder spezieller Industrierohr

leitungen.

Zur lfd. Nr. 40 
Sondergerüste
In der Hauptsache
1. Schwere Lehrgerüste für Brückenbauten;
2. Spezialgerüste für Kirchtürme usw.

Zur lfd. Nr. 55 und 56 ' *
Natur- und Kunststeinarbeiten
1. Die Natursteinarbeiten umfassen die Herstellung der einbaureifen Natursteine im Bruch 

oder in der Werkstatt und das Versetzen und Bearbeiten am Bau, wenn sie von Arbeits
kräften eines Natursteinbetriebes durchgeführt werden.
Werden die Versetzarbeiten der Natursteine vom Baubetrieb durchgeführt, fallen sie ein
schließlich der Lieferung der Steine unter Maurerarbeiten. (Tragende Konstruktionen.)

2. Für Kunststeine gilt dasselbe.
3. Die notwendigen Gerüstarbeiten werden unter dem Titel „Gerüstarbeiten* erfaßt.

Zur lfd. Nr. 66 
Fußbodenbeläge
Hiermit sind gemeint:
1. Gummibeläge
2. Ekolit
3. Jaspe
4. Linoleum und ähnliche


